Deutscher Bundestag Drucksache 21/6048

21. Wahlperiode 20.05.2026

Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses fiur Recht und Verbraucherschutz (6. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
— Drucksachen 21/5441, 21/5868 —

Entwurf eines Gesetzes zur Forderung und Modernisierung des Anwaltsnotariats

A. Problem

Die Bundesregierung verfolgt mit ihrem Entwurf das Ziel, das Berufsrecht des
Anwaltsnotariats flexibler zu gestalten. Dadurch solle der Zugang zum Anwalts-
notarberuf fiir jiingere Generationen von Bewerbern erleichtert und besser an de-
ren Bediirfnisse angepasst werden. Ein besonderes Augenmerk liege dabei auf der
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Zudem sehe der Entwurf fiir den Fall eines Bewerbermangels im Anwaltsnotariat
eine Verldngerung der Amtszeit auch tliber das 70. Lebensjahr hinaus vor. Damit
solle das Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) vom 23. Septem-
ber 2025 (1 BvR 1796/23) zur Altersgrenze im Anwaltsnotariat umgesetzt wer-
den.

Um einen leichteren Berufszugang zu erméglichen und die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie weiter zu fordern, sollten die folgenden gesetzlichen Anderungen
erfolgen:

— Die Zulassung zur notariellen Fachpriifung solle erleichtert werden, indem die
dreijahrige Zulassungsfrist fiir interessierte Rechtsanwilte entfalle. Kiinftig
solle die notarielle Fachpriifung daher direkt im Anschluss an das zweite
Staatsexamen abgelegt werden konnen.

— Es solle die Moglichkeit geschaffen werden, die notarielle Fachpriifung ein
zweites Mal zu wiederholen, um den Druck auf die Bewerber zu verringern.

— Die ortliche Wartezeit solle von drei auf zwei Jahre verkiirzt werden, um den
Einstieg in den Anwaltsnotarberuf zu beschleunigen.

— Hinsichtlich der Fortbildungspflicht nach dem Ablegen der notariellen Fach-
priifung solle es kiinftig ausreichen, wenn alle Fortbildungsstunden vor Ablauf
der Bewerbungsfrist abgeleistet worden seien. Es solle nicht mehr nétig sein,
sie zwingend in dem Kalenderjahr, in dem sie angefallen seien, abgeleistet zu
haben.
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— Die Zeiten des Mutterschutzes, der Elternzeit und der Pflegezeit sollten kiinf-
tig innerhalb der gesetzlichen Grenzen nicht mehr als Unterbrechung der 6rt-
lichen Wartezeit gewertet werden.

Die vorgesehene Umsetzung des Urteils des BVerfG solle die Altersgrenze von
70 Jahren sowohl fiir hauptberufliche Notare als auch fiir Anwaltsnotare grund-
satzlich bestehen lassen. Lediglich sofern ein Bewerbermangel bestehe, sollten
Anwaltsnotare ihre Amtszeit unter bestimmten Voraussetzungen auf Antrag zwei-
mal um jeweils drei Jahre verldngern konnen. Die Regelung trage dazu bei, etwa-
igen Vakanzen bei der notariellen Versorgung, insbesondere im landlichen Raum,
entgegenzuwirken.

B. Losung

Einstimmige Annahme von Artikel 4 bis 6 des Gesetzentwurfs auf Drucksa-
chen 21/5441, 21/5868 in geéinderter Fassung.

Annahme von Artikel 3 und des iibrigen Gesetzentwurfs auf Drucksachen
21/5441, 21/5868 in geinderter Fassung mit den Stimmen der Fraktio-
nen CDU/CSU, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Die Linke bei Stimm-
enthaltung der Fraktion der AfD.

Der vom Ausschuss angenommene Anderungsantrag sieht insbesondere in Arti-
kel 1 kleinere Anpassungen in der Bundesnotarordnung (BNotO) und in den
neuen Artikeln 3 bis 6 verschiedene eilbediirftige Regelungen vor.

Annahme einer Entschliefung mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU,
SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der
Fraktion der AfD.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Wurden im Ausschuss nicht erortert.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschlie3en,

a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/5441, 21/5868 mit folgenden Maf-
gaben, im Ubrigen unveriindert anzunechmen:

1.  Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:

~Entwurf eines Gesetzes zur Férderung und Moderni-
sierung des Anwaltsnotariats, zur Anderung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, zur Digitalisierung des
Flhrungszeugnisses und zur Verlangerung der An-
tragsfrist fir Antrage von Soldatinnen und Soldaten auf
Entschadigung wegen dienstrechtlicher Benachteili-

gung®.

2. Artikel 1 wird wie folgt geéndert:

a) Nummer 4 wird wie folgt gedndert:

aa) Buchstabe a wird durch den folgenden Buchstaben a ersetzt:

,a) Absatz 1 wird durch den folgenden Absatz 1 ersetzt:

(1) Zum Anwaltsnotar soll nur bestellt wer-

den, wer bei Ablauf der Bewerbungsfrist

1.

mindestens fiinf Jahre in nicht unerheblichem
Umfang fiir verschiedene Auftraggeber rechtsan-
waltlich tétig war,

die Tétigkeit nach Nummer 1 seit mindestens zwei
Jahren ohne Unterbrechung in dem vorgesehenen
Amtsbereich ausiibt,

die notarielle Fachpriifung nach § 7a bestanden
hat und

im Umfang von mindestens 15 Zeitstunden je vol-
lem Kalenderjahr, das auf das Bestehen der nota-
riellen Fachpriifung gefolgt ist, an notarspezifi-
schen Fortbildungsveranstaltungen der Notarkam-
mern oder der Berufsorganisationen teilgenom-
men hat.

Sind zwischen dem Bestehen der notariellen Fachprii-
fung und dem Ablauf der Bewerbungsfrist mehr als
fiinf volle Kalenderjahre vergangen, so ist es abwei-
chend von Satz 1 Nummer 4 ausreichend, wenn in den
letzten fiinf Jahren vor dem Ablauf der Bewerbungs-
frist an notarspezifischen Fortbildungsveranstaltungen
im Umfang von insgesamt 75 Zeitstunden teilgenom-

men wurde.

333

bb) Buchstabe ¢ wird durch den folgenden Buchstaben c ersetzt:

,¢) Absatz 3 wird durch die folgenden Absitze 3 bis 5 er-
setzt:
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»(3) Auf Antrag werden auf die Tatigkeit nach
Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Unterbrechungen oder Ein-
schrankungen der Tatigkeit wegen der folgenden Zei-
ten bis zu einer Gesamtdauer von einem Jahr angerech-
net:

1. Zeiten von Beschéftigungsverboten nach den §§ 3
bis 6, 10 Absatz 1, § 13 Absatz 1 Nummer 3 und
§ 16 des Mutterschutzgesetzes,

2. Zeiten der Betreuung von Kindern nach § 15 des
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes und

3. Zeiten der Betreuung von pflegebediirftigen na-
hen Angehorigen nach den §§ 2 und 4 Absatz 1
Satz 1 und 3 in Verbindung mit § 7 Absatz 3 des
Pflegezeitgesetzes.

(4) Die in Absatz 3 genannten Zeiten gelten
nicht als Unterbrechung im Sinne von Absatz 1 Satz 1
Nummer 2.

(5) Von der Voraussetzung nach Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 kann insbesondere abgesehen werden, wenn
keine Bewerbung diese Voraussetzung erfiillt, jedoch
eine sich bewerbende Person die Téatigkeit nach Absatz
1 Satz 1 Nummer 1 seit mindestens zwei Jahren ohne
Unterbrechung in einem Amtsgerichtsbezirk ausiibt,
der innerhalb desselben Landes an den Amtsgerichts-
bezirk angrenzt, in dem die ausgeschriebene Notar-
stelle gelegen ist. Die Absétze 2 bis 4 gelten entspre-
chend.” ¢

b) In Nummer 10 wird § 48c Absatz 3 durch den folgenden Absatz 3
ersetzt:

,(3) Uber Antriige nach § 48b Absatz 2 Satz 1 und 2 soll die
Landesjustizverwaltung spétestens sechs Monate vor dem Errei-
chen der Altersgrenze oder vor dem Ablauf der ersten verldngerten
Amtszeit entscheiden. Ergeht bis zu diesem Zeitpunkt keine Ent-
scheidung, erlischt das Amt erst mit Ablauf des sechsten auf die
Bekanntgabe einer ablehnenden Entscheidung an den Antragstel-
ler folgenden Monats. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen
die Ablehnung eines Antrags nach § 48b haben keine aufschie-
bende Wirkung.*

3. Artikel 3 wird durch die folgenden Artikel 3 bis 7 ersetzt:

,Artikel 3
Anderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 17. Mai 2013 (BGBI. I S. 1274; 2021 I S. 123), das
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom ... [einsetzen: Datum und
Fundstelle des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Treib-
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hausgasminderungs-Quote, Bundestagsdrucksache 21/4083] gedndert
worden ist, wird wie folgt geindert:

1.

In der Inhaltsiibersicht wird nach der Angabe zu § 37m die fol-
gende Angabe eingefiigt:

»$ 37n  Zahlungen und Konformitdtsnachweise nach der Ver-
ordnung (EU) 2023/1805; Zusténdigkeit des Umwelt-
bundesamtes®.

Nach § 37m wird der folgende § 37n eingefiigt:

»§ 37

Zahlungen und Konformititsnachweise nach der Verordnung
(EU) 2023/1805; Zustandigkeit des Umweltbundesamtes

(1) Das Umweltbundesamt setzt die in Artikel 23 Absatz 2
der Verordnung (EU) 2023/1805 vorgesehenen Zahlungen gegen
das jeweilige Schifffahrtsunternehmen fest.

(2) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Festset-
zung der Zahlungspflicht nach Absatz 1 und gegen eine Entschei-
dung des Umweltbundesamtes, die auf einen Antrag auf Uberprii-
fung nach Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1805
hin erfolgt, haben keine aufschiebende Wirkung.

(3) Ist fur Streitigkeiten nach dieser Vorschrift der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben, so ist fiir Klagen, die sich gegen eine
Handlung oder eine Unterlassung des Umweltbundesamtes rich-
ten, das Verwaltungsgericht am Sitz der Deutschen Emissions-
handelsstelle im Umweltbundesamt 6rtlich zustéindig.

(4) Die Einnahmen aus den Zahlungen nach Absatz 1 wer-
den an den Bundeshaushalt geleistet.

(5) Das Umweltbundesamt ist zustindig fiir:

1. die unverziigliche Erfassung der Nachweise der Zahlungen
nach Absatz 1 in der Datenbank nach Artikel 19 Absatz 1
der Verordnung (EU) 2023/1805,

2. die Ausstellung eines Konformitdtsnachweises nach Artikel
22 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2023/1805,

3. die unverziigliche Erfassung eines Konformititsnachweises
nach Artikel 22 Absatz 5 der Verordnung (EU) 2023/1805
und

4. die Uberpriifung nach Artikel 26 der Verordnung (EU)
2023/1805.«

Artikel 4
Anderung des Bundeszentralregistergesetzes

Das Bundeszentralregistergesetz in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 21. September 1984 (BGBI. I S. 1229; 19851 S. 195), das
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zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. April 2026 (BGBI. 2026
I Nr. 111) gedndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. In§ 1 Absatz 2 Satz 1 wird nach der Angabe ,,Bundesministerium
der Justiz die Angabe ,,und fiir Verbraucherschutz* eingefiigt.

2. In § 5 Absatz 1 Nummer 1 wird nach der Angabe ,,Geburtsort,*
die Angabe ,,der Geburtsstaat,” eingefiigt.

3. §21a Absatz 1 wird wie folgt geéindert:

a) In Nummer 7 wird die Angabe ,,30b.“ durch die Angabe
,,30b, ersetzt.

b) Nach Nummer 7 wird die folgende Nummer 8 eingefiigt:

,8. die Angabe, ob die Auskunft mit Eintragungen erteilt
worden ist.*

4. In § 25 Absatz 2 Satz 2 wird nach der Angabe ,,Bundesministe-
rium der Justiz* die Angabe ,,und flir Verbraucherschutz* einge-
fiigt.

5. Nach § 30c wird der folgende § 30d eingefiigt:

»§ 30d
Digitales Fiihrungszeugnis

(1) Wird das Fiihrungszeugnis elektronisch beantragt (§
30c), so wird es in digitaler Form erteilt (Digitales Fiihrungszeug-
nis), wenn

1. die antragstellende Person dies verlangt und

2. es sich nicht um ein Fithrungszeugnis zur Vorlage bei einer
Behorde (§ 30 Absatz 5) handelt.

(2) Das Digitale Fithrungszeugnis wird erteilt, indem es
iiber das Nutzerkonto der antragstellenden Person nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 1 des Onlinezugangsgesetzes zum Abruf bereitgestellt
wird. Die Erteilung auf anderem Wege ist unzuléssig.

(3) Die Ausstellung durch die Registerbehorde, das Ertei-
lungsdatum sowie die Unverdndertheit des Digitalen Fiihrungs-
zeugnisses konnen elektronisch verifiziert werden.

(4) Die nédheren Einzelheiten der Bereitstellung nach Ab-
satz 2 Satz 1 und der Verifizierung nach Absatz 3 regelt die Re-
gisterbehdrde.

6. In § 39 Absatz 3 Satz 2 wird nach der Angabe ,,.Bundesministe-
rium der Justiz* die Angabe ,,und flir Verbraucherschutz* einge-
fiigt.

7. In §42a Absatz 1a Satz 1 in der Angabe vor Nummer 1 wird nach
der Angabe ,,Bundesministeriums der Justiz“ die Angabe ,,und fiir
Verbraucherschutz* eingefligt.

8.  § 44a wird wie folgt gedndert:
a) Die Uberschrift wird durch die folgende Uberschrift ersetzt:
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,»$ 44a
MaBnahmen zu Zwecken des Zeugenschutzes®.

b) In Absatz 1,2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 und 3 wird jeweils
die Angabe ,,Zeugenschutzstelle” durch die Angabe ,,Zeu-
genschutzdienststelle™ ersetzt.

¢) Nach Absatz 3 wird der folgende Absatz 4 eingefligt:

4{4) Die Registerbehorde darf auf Ersuchen einer Zeu-
genschutzdienststelle Eintragungen zu einer zu schiitzenden
Person zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung einer vo-
riibergehend gednderten Identitdt mit den von der Zeugen-
schutzdienststelle mitgeteilten Daten voriibergehend verén-
dern sowie die verdanderten Daten verarbeiten, wenn die Zeu-
genschutzdienststelle mitteilt, dass dies zum Schutz der Per-
son als Zeuge oder Zeugin erforderlich ist. Die Beurteilung
der Erforderlichkeit der Mafinahme durch die Zeugenschutz-
dienststelle ist fiir die Registerbehorde bindend. Die Regis-
terbehorde soll dem Ersuchen entsprechen, soweit entgegen-
stehende offentliche Interessen oder schutzwiirdige Interes-
sen Dritter nicht {iberwiegen.*

d) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 5.

9. In § 49 Absatz 3 Satz 2 wird nach der Angabe ,,Bundesministe-
rium der Justiz* die Angabe ,,und fiir Verbraucherschutz* einge-
fiigt.

10. § 53 Absatz 1 Nummer 1 wird durch die folgende Nummer 1 er-
setzt:

»l. mnicht in das Fithrungszeugnis oder nur in ein Fiithrungs-
zeugnis fiir Behorden (§ 30 Absatz 5, § 31) aufzunehmen
ist oder*.

11. In § 55 Absatz 2 Satz 4 wird nach der Angabe ,,Bundesministe-
rium der Justiz* die Angabe ,,und flir Verbraucherschutz* einge-
fiigt.

Artikel 5
Anderung der Gewerbeordnung

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. Februar 1999 (BGBL. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 34 des
Gesetzes vom 4. Februar 2026 (BGBI. 2026 I Nr. 33) geéndert worden
ist, wird wie folgt gedndert:

1.  Die Inhaltsiibersicht wird wie folgt gedndert:

a) Die Angabe zu § 150a wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

,»$ 150a Auskunft an Behorden®.
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b) Die Angabe zu § 155a wird durch die folgende Angabe er-
setzt:

»$ 155a Malnahmen zu Zwecken des Zeugenschutzes®.

2. Die Uberschrift des § 150a wird durch die folgende Uberschrift
ersetzt:

8 150a
Auskunft an Behorden®.

3. In § 150c Absatz 1 Satz 1 wird nach der Angabe ,,Bundesminis-
teriums der Justiz“ die Angabe ,,und fiir Verbraucherschutz* ein-
gefligt.

4. § 153c Satz 1 wird durch den folgenden Satz ersetzt:

,,Die ndheren Bestimmungen iiber den Aufbau des Registers trifft
das Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium fir Wirtschaft und
Energie.*

5. § 155a wird durch den folgenden § 155a ersetzt:

»$ 155a
MaBnahmen zu Zwecken des Zeugenschutzes

§ 44a des Bundeszentralregistergesetzes gilt entsprechend.*

Artikel 6

Anderung des Gesetzes zur Rehabilitierung der wegen einver-
nehmlicher homosexueller Handlungen, wegen ihrer homosexuel-
len Orientierung oder wegen ihrer geschlechtlichen Identitét
dienstrechtlich benachteiligten Soldatinnen und Soldaten

Das Gesetz zur Rehabilitierung der wegen einvernehmlicher ho-
mosexueller Handlungen, wegen ihrer homosexuellen Orientierung
oder wegen ihrer geschlechtlichen Identitit dienstrechtlich benachtei-
ligten Soldatinnen und Soldaten vom 16. Juli 2021 (BGBL. I S. 2993)
wird wie folgt geéndert:

In § 3 Absatz 3 Satz 1 wird die Angabe ,.fiinf durch die Angabe
,,zehn* ersetzt.

Artikel 7
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absitze 2 bis 4 am 1.
Juli 2026 in Kraft.
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(2) Die Artikel 3, 4 Nummer 1 bis 4 und 6 bis 11 sowie Artikel
5 treten am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(3) Artikel 6 tritt am 24. Juli 2026 in Kraft.
(4) Artikel 4 Nummer 5 tritt am 1. Oktober 2026 in Kraft.

Nach Artikel 7 wird die folgende Liste der EU-Rechtsakte eingefiigt:

,,JEU-Rechtsakte:

Verordnung (EU) 2023/1805 des Europiischen Parlaments und des Ra-
tes vom 13. September 2023 iiber die Nutzung erneuerbarer und koh-
lenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr und zur Anderung der Richtli-
nie 2009/16/EG (ABI. L 234 vom 22.9.2023, S. 48)*.;

b) folgende EntschlieBung anzunehmen:

L
1.

Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Der Gesetzentwurf dient neben der Forderung und Modernisierung
des Anwaltsnotariats der Schaffung einer Rechtsgrundlage fiir das Di-
gitale Fiihrungszeugnis fiir private Zwecke im Bundeszentralregister-
gesetz (BZRG). Als eine der wesentlichen Querschnittsleistungen der
Bundesverwaltung werden pro Jahr vom Bundesamt fiir Justiz (Bf])
als Registerbehdrde rund fiinf Millionen Fiithrungszeugnisse (arbeits-
taglich rund 20 000) erteilt. Das Fiihrungszeugnis ist eine Urkunde,
die bescheinigt, ob eine Person vorbestraft ist oder nicht. Es wird bis-
lang ausschlieBlich auf besonders falschungssicherem Papier ausge-
druckt und auf dem Postweg an Biirgerinnen und Biirger versandt.
Das Fiihrungszeugnis hat sich grundsétzlich bewahrt und genief3t ho-
hes Vertrauen. Als erster Schritt zur Digitalisierung wurde 2014 die
Maoglichkeit geschaffen, ein Fithrungszeugnis beim BfJ online zu be-
antragen. Der Online-Antrag als richtiger und wichtiger Schritt in die
digitale Realitét wurde allerdings von der breiten Masse der Bevolke-
rung zundchst nicht im erwarteten Umfang angenommen. Dies liegt
unter anderem auch daran, dass das Fiihrungszeugnis selbst nicht di-
gital erteilt wird. Um das bewéhrte und etablierte Fithrungszeugnis in
einer zeitgerechten, nutzerfreundlichen und zugleich sicheren Form
anzubieten, soll nunmehr das Digitale Fithrungszeugnis eingefiihrt
werden. Dieses wird das bisher auf griinem Sicherheitspapier ge-
druckte Fithrungszeugnis in ein PDF-Dokument iiberfiihren, wobei
sich das Design und die enthaltenen Angaben am gedruckten Fiih-
rungszeugnis orientieren. Zusitzlich wird auf dem Dokument ein 2D-
Barcode aufgetragen sein, mit welchem das Dokument verifiziert
werden kann. So kann jede Person, der das Fiithrungszeugnis bei-
spielsweise im Rahmen eines Bewerbungsprozesses vorgelegt wird,
iiberpriifen, ob es sich um ein von der Registerbehorde ausgestelltes
und unverdndertes Dokument handelt. Im Interesse der Biirgerfreund-
lichkeit sollen alle Arten von Fithrungszeugnissen fiir private Zwecke
(einfache, erweiterte und Europédische Fithrungszeugnisse) digitali-
siert werden.

Die Rechtsgrundlage fiir das Digitale Fithrungszeugnis sollte idealer-
weise spatestens zu dem Zeitpunkt in Kraft treten, zu dem die techni-
schen Voraussetzungen zur Erteilung des Digitalen Fithrungszeugnis-
ses vorliegen. Daran wird in der Registerbehdrde bereits gearbeitet.
Nach den derzeitigen Planungen wird ein Projektabschluss im Okto-
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ber 2026 erwartet, so dass die Rechtsgrundlage im BZRG zum vierten
Quartal 2026, also am 1. Oktober 2026, in Kraft treten soll.

2. Die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf beabsichtigte Digitalisie-
rung beschrénkt sich auf Fiihrungszeugnisse fiir private Zwecke. Das
heifit aber nicht, dass Fiihrungszeugnisse an Behdrden weiterhin auf
Papier iibermittelt werden miissten. Hinsichtlich der Fiihrungszeug-
nisse fiir Behorden nach § 31 BZRG und § 30 Absatz 5 Satz 3 BZRG
ist das BfJ dem Anliegen nach einer weiteren Digitalisierung der Ver-
waltungsabldufe namlich bereits in den Jahren 2019 und 2020 durch
die Einfilhrung der digitalen Erteilung von Behoérdenfithrungszeug-
nissen nachgekommen. Seitdem ist es moglich, Fiihrungszeugnisse an
Behorden auf elektronischem Wege mittels eines modernen XOV-
Standards zu {ibermitteln. Auf diese Weise sind der digitale Empfang
der Registerdaten und das medienbruchfreie Einspielen der Daten in
die Fachverfahren schon heute effizient, direkt und unmittelbar mog-
lich. Der vergleichsweise hohe Digitalisierungsgrad im Bundeszent-
ralregister fiihrte bei der Neufassung der Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zur Durchfiihrung des Bundeszentralregistergesetzes
(BZRGVwV) im Jahr 2024 dazu, dass die schriftliche Ubermittlung
von Vordrucken an die Registerbehdrde gestrichen werden konnte.
Die BZRGVWwYV sieht nunmehr die Ubermittlung per Datentransfer als
Regelfall vor.

Allerdings nehmen trotz dieses umfassenden digitalen Angebotes an
die Behorden sowie der klaren Ausrichtung des Registerbetriebes auf
digitale Abldufe noch nicht alle empfangenden Behdrden an den
elektronischen Verfahren teil. Dies ist bedauerlich, denn effizientere
und medienbruchfreie Ablaufe wiirden wechselseitig, das heifit so-
wohl auf der Seite der Registerbehdrde als auch auf der Seite der emp-
fangenden Behorden, zu einer erheblichen Ressourcenschonung in
der Verwaltung sowie zu schnelleren Verfahren im Interesse der Biir-
gerinnen und Biirger sowie der Wirtschaft beitragen.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. zu priifen, ob und auf welche Weise durch eine gesetzliche Anpassung
im Bundeszentralregistergesetz zeitnah der digitale Empfang von Be-
hordenfithrungszeugnissen auf der Seite der empfangenden Behorden
sichergestellt werden kann, um im Interesse der Registerbehorde und
der empfangenden Behorden medienbruchfreie und effiziente Ver-
waltungsablédufe zu stérken;

2. festzulegen, zu welchem Zeitpunkt der Versand von papiergebunde-
nen Fiihrungszeugnissen an Behdrden eingestellt wird und ob hierfiir
gesetzgeberische Anderungen erforderlich sind.

Das Ergebnis dieser Priifungen ist dem Ausschuss fiir Recht und Verbrau-
cherschutz bis zum 31. Mérz 2027 zu {ibermitteln.”
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Berlin, den 20. Mai 2026

Der Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz

Carsten Miiller (Braunschweig)

Vorsitzender

Johannes Wiegelmann Thomas Fetsch Mahmut Ozdemir (Duisburg)
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Bericht der Abgeordneten Johannes Wiegelmann, Thomas Fetsch, Mahmut Ozdemir
(Duisburg), Dr. Till Steffen und Aaron Valent

A. Allgemeiner Teil

. Uberweisung

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache 21/5441 in seiner 74. Sitzung am 23. April 2026 bera-
ten und an den Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz zur federfithrenden Beratung iiberwiesen. In seiner
79. Sitzung am 20. Mai 2026 hat er die Vorlage zusitzlich an den Ausschuss fiir Umwelt, Klimaschutz, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit zur Mitberatung {iberwiesen.

Die Vorlage auf Drucksache 21/5868 gilt nach § 77 Absatz 3 der Geschéftsordnung des Deutschen Bundestages
ebenfalls als an den Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz zur federfithrenden Beratung iiberwiesen.

ll. Stellungnahme des mitberatenden Ausschusses sowie des Parlamentarischen Beirats fiir
nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen

Der Ausschuss fiir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit hat die Vorlage auf Drucksa-
chen 21/5441 und 21/5868 in seiner 37. Sitzung am 20. Mai 2026 beraten. Er empfiehlt mit Blick auf Drucksa-
che 21/5441 mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Die Linke bei
Stimmenthaltung der Fraktion der AfD die Annahme des Gesetzentwurfs mit Anderungen. Der Anderungsantrag
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(6)90 wurde mit den Stimmen der Fraktionen
CDU/CSU, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD ange-
nommen. Der EntschlieBungsantrag der Fraktion der AfD auf Ausschussdrucksache 21(6)88 wurde mit den Stim-
men der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD abgelehnt. Der EntschlieBungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdruck-
sache 21(6)91 wurde mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Die
Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD angenommen. Mit Blick auf Drucksache 21/5868 empfiehlt der
Ausschuss fliir Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit einstimmig Kenntnisnahme.

Der Parlamentarische Beirat fiir nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen hat sich mit der Vorlage auf
Drucksache 21/5441 im Umlaufverfahren am 6. Mai 2026 befasst. Er stellt insbesondere fest, dass die Bundesre-
gierung die Nachhaltigkeitspriifungsbewertung im Rahmen der Gesetzesfolgenabschitzung durchgefiihrt habe,
indem die nachfolgenden Nachhaltigkeitskriterien herausgestellt worden seien, die durch die Regelungen des Ge-
setzentwurfs gefordert werden sollen. Die Regelungen des Gesetzentwurfs sollten einen positiven Beitrag auf die
Zielerreichung folgender Nachhaltigkeitskriterien haben:

— Nachhaltigkeitsziel (SDG 4) ,,Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewéhrleisten und Mog-
lichkeiten lebenslangen Lernens fiir alle fordern™

— Nachhaltigkeitsziel (SDG 5) ,,Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Médchen zur Selbst-
bestimmung befahigen*

— Nachhaltigkeitsziel (SDG 8) ,,Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive
Vollbeschiftigung und menschenwiirdige Arbeit fiir alle fordern™

— SDG 10 ,,Ungleichheit in und zwischen Landern verringern*
— SDG 16 ,,Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen*

Daher seien die Ausfithrungen der Bundesregierung im Rahmen der Nachhaltigkeitspriifung nicht zu beanstanden
und eine Priifbitte nicht erforderlich.
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lll. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federfiihrenden Ausschuss

In seiner 38. Sitzung am 20. Mai 2026 hat der Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz den Gesetzentwurf
auf Drucksachen 21/5441, 21/5868 abschlieBend beraten.

Vor Beginn der Beratung haben der amtierende Vorsitzende, die Parlamentarische Staatssekretirin, Anette
Kramme, sowie die Abgeordneten Hierl (CDU/CSU), Dr. Kérner (CDU/CSU), Moser (CDU/CSU), Dr. Prei-
sendanz (CDU/CSU), Rothenberger (CDU/CSU), Steineke (CDU/CSU), Wiegelmann (CDU/CSU), Brandner
(AfD), Fetsch (AfD), Jacobi (AfD), Meyer-Soltau (AfD), Moller (AfD), von Zons (AfD), Dr. Fechner (SPD),
Dr. Gumnior (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) und Dr. Steffen (BUNDNIS 90/DIE GRUNEN) darauf hingewie-
sen, dass sie Rechtsanwiilte sind.

Der Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD,
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN, Die Linke und — mit Blick auf Artikel 4, 5 und 6 — AfD, bei Stimmenthaltung der
Fraktion der AfD mit Blick auf Artikel 3 und den Gesetzentwurf im Ubrigen die Annahme des Gesetzentwurfs in
der aus der Beschlussempfehlung ersichtlichen Fassung. Die Anderungen beruhen auf einem Anderungsantrag,
den die Fraktionen CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 21(6)90 in den Ausschuss fiir Recht und Ver-
braucherschutz eingebracht haben und der mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BUNDNIS 90/DIE
GRUNEN und Die Linke bei Stimmenthaltung der Fraktion der AfD angenommen wurde. Die Fraktion der AfD
hatte nach §§ 47, 74 der Geschéftsordnung des Deutschen Bundestages die Teilung der Frage dahingehend bean-
tragt, dass (i) iiber Artikel 3 des Gesetzentwurfs in der Fassung des Anderungsantrags auf Ausschussdrucksa-
che 21(6)90, (ii) iiber Artikel 4 und 5 in der Fassung des genannten Anderungsantrages, (iii) iiber Artikel 6 in der
Fassung des genannten Anderungsantrags und (iv) zum Gesetzentwurf in der Fassung des genannten Anderungs-
antrages im Ubrigen gesondert abgestimmt werde. Diesem Antrag entsprechend wurde die Abstimmung iiber den
Gesetzentwurf in der Fassung des Anderungsantrags auf Ausschussdrucksache 21(6)90 durchgefiihrt.

Die Fraktion der AfD hat zu dem Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/5441, 21/5868 folgenden EntschlieBungs-
antrag in den Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz eingebracht:

,,Der Bundestag wolle beschliefien:
L Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Der Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, das Berufsrecht der Anwaltsnotare zu flexibilisieren, um dem Berufsnach-
wuchs bessere Chancen zu ermoglichen und zugleich die vorbeugende Rechtspflege durch die Anwaltsnotare auch
zukiinftig gewdhrleisten zu konnen. Das Mafsnahmenbiindel des Regierungsentwurfs sieht unter anderem vor, die
notarielle Fachpriifung ein weiteres Mal wiederholen zu diirfen, die Fachpriifung sogleich im Anschluss an das
zweite Staatsexamen zu ermoglichen, die ortliche Wartezeit von drei auf zwei Jahre zu verkiirzen, Erleichterungen
bei den Fortbildungspflichten und den Unterbrechungsregelungen bei Mutterschutz, Eltern- und Pflegezeit.

Der Entwurf setzt zugleich das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 23. September 2025 — 1 BvR 1796/23
(Altersgrenze Anwaltsnotariat) um:

Demnach hat das Bundesverfassungsgericht die derzeitige Rechtslage (§ 48a BNotO), die eine starre Altersgrenze
von 70 Jahren fiir Anwaltsnotare vorsieht, als mit dem Grundgesetz unvereinbar erkldrt. Im Rahmen der Verhdlt-
nismdpigkeitspriifung von § 47 Nr. 2 Variante 1 und § 48a BNotO stellte das BVerfG auf der letzten Stufe der
Priifung, bei der Verhdltnismdfigkeit im engeren Sinne, einen Verstof3 gegen Art. 12 Abs. 1 GG fest. Art. 12 Abs.
1 GG schiitzt die Berufsfreiheit. Das BVerfG stellte die Erforderlichkeit und die Geeignetheit der Altersgrenze
zur Erreichung des Zwecks einer geordneten Altersstruktur und eines angemessenen Ausgleichs von beruflichen,
sozialen Chancen zwischen Alten und Jungen fest und gelangte zum Ergebnis, dass die Altersgrenze dafiir auch
das mildeste Mittel sei. Allerdings ist der Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG nicht gerechtfertigt, wenn es tiberhaupt
keine Bewerber gibt, die nach Wegfall des Notaramtes eines 70-Jihrigen einen vorhandenen Bedarf an notariel-
len Dienstleistungen decken. Die fiir verfassungswidrig erkldrten Regelungen der BNotO gelten bis zum
30.06.2026 fort, weshalb der Gesetzgeber kurzfristig zur Neuregelung angehalten ist.

1I. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf des Inhalts vorzulegen,
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1. dass die notarielle Fachpriifung (§7a BNotO) bei Nichtbestehen oder Erklirung des Nichtbestehens nur
einmal wiederholt werden kann. Die einmalige Wiederholungspriifung nach bestandener notarieller
Fachpriifung mit dem Ziel der Notenverbesserung bleibt davon unberiihrt.

2. dass Notare durch Streichung des § 48a BNotO kiinftig iiber das im Regierungsentwurf maximal vorge-
sehene 76. Lebensjahr hinaus, unter Beriicksichtigung der berechtigten Interessen der nachkommenden
Berufsaspiranten und maoglichst nur durch ihre jeweilige individuelle Leistungsfihigkeit zeitlich be-
grenzt, praktizieren kénnen.

Der Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz hat diesen EntschlieBungsantrag mit den Stimmen der Fraktion
der AfD gegen die Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BUNDNIS 90/DIE GRUNEN und Die Linke abge-
lehnt.

Die Fraktion der SPD wies auf den Hintergrund des Gesetzentwurfs — das Urteil des BVerfG vom 23. Septem-
ber 2025 (1 BvR 1796/23) zur Altersgrenze im Anwaltsnotariat — hin. Dies habe auch die Gelegenheit erdffnet,
sich weitere Differenzierungen — etwa Notariat / Anwaltsnotariat — ndher anzusehen, sich im Lichte der Alters-
grenze mit dem Bewerbermangel statistisch auseinanderzusetzen sowie sich mit der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu beschiftigen. Ferner enthalte der Anderungsantrag aufgrund von Fristerfordernissen weitere Rege-
lungen — etwa mit Blick auf die Antragstellung zur Entschddigung homosexueller Soldatinnen und Soldaten oder
zum digitalen Fiihrungszeugnis. Der EntschlieBungsantrag der Koalitionsfraktionen enthalte eine klare politische
Richtungsentscheidung fiir ambitionierte Ziele mit Blick auf die weitere Digitalisierung von Fachverfahren. Fiir
die Koalitionsfraktionen gab die Fraktion der SPD ferner folgende Erklarung ab:

,,Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD haben im Rahmen der Beratungen iiber den Gesetzentwurf die Frage
erortert, ob die geltenden Regelungen iiber die personliche Amtsausiibungspflicht und die Genehmigungspflicht
bei (langerer) voriibergehender Abwesenheit vom Amtssitz nach § 38 BNotO den Anforderungen an eine zeitge-
méfe Ausgestaltung des Notaramtes gerecht werden, insbesondere im Hinblick auf die praktischen Moglichkeiten
zur Wahrnehmung von Betreuungs- und Pflegeaufgaben durch Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber. Die Frakti-
onen haben dabei festgestellt, dass der vorliegende Gesetzentwurf im Bereich des Berufszugangsrechts — nament-
lich durch die Neuregelung der Unterbrechungstatbestéinde in § 5b Absatz 3 und 4 BNotO-E — einen wichtigen
Beitrag zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Anwaltsnotariat leistet. Die Bundesregie-
rung hat in der Aussprache dargelegt, dass eine inhaltliche Priifung der Regelungen zur Amtsausiibung bei vo-
riibergehender Abwesenheit — insbesondere die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang
Abwesenheiten vom Amtssitz ohne Amtsniederlegung nach § 48b BNotO-E ermdglicht werden kénnen — einer
eingehenden Analyse der bestehenden Sach- und Rechtslage unter Einbeziehung der zustindigen Landesjustiz-
verwaltungen und der betroffenen Berufsorganisationen bediirfe, die im Rahmen des vorliegenden eilbediirftigen
Gesetzgebungsvorhabens nicht sachgerecht geleistet werden konne. Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD bit-
ten daher die Bundesregierung, diese Priifung auBerhalb des vorliegenden Vorhabens vorzunehmen.*

Die Fraktion der CDU/CSU hob hervor, dass es darum gehe, das Anwaltsnotariat attraktiver zu machen und zu
modernisieren. Keine der Mallnahmen konne fiir sich allein betrachtet den Bewerbermangel beheben, weshalb
eine Gesamtschau erforderlich sei. Der Gesetzentwurf halte — dem Grundsatz nach — die Altersgrenze von 70 Jah-
ren aufrecht, trage aber gleichzeitig der Tatsache Rechnung, dass in den Bezirken, in denen es an ausreichenden
Bewerbungen mangele, die Rechtspflege fortgefiihrt werden kdnne. Zwischen den Generationen solle ein fairer
Interessenausgleich stattfinden. Mit Blick auf den Berufseinstieg — nach jahrelangem Studium und der zusétzli-
chen notariellen Ausbildung — sei es nur recht und billig, dass nicht einfach die Regeln geéndert wiirden, indem
die Altersgrenze angehoben werde — verbunden mit entsprechenden Wartefristen fiir Berufseinsteiger. Nach der
ersten Lesung sei es auch gelungen, die Entscheidungsfrist zu verldngern, was fiir eine bessere Planbarkeit bei der
Beendigung des Notariats sorge.

Die Fraktion der AfD erinnerte daran, dass sie bereits im Rahmen der ersten Beratung Kritikpunkte angefiihrt
habe, die weiter Bestand hdtten. Zum einen sei die vorgesehene weitere Wiederholungspriifung wenig sinnvoll.
Die tatséchlichen Zahlen zeigten auch keinen Regelungsbedarf. Zum anderen seien die vorgesehen Regelungen
mit Blick auf die Altersgrenze viel zu kompliziert. Die zweimalige dreijahrige Verldngerung werde in der Praxis
— insbesondere aufgrund der Wartefristen nach einem entsprechenden Antrag — kaum genutzt werden. Notare
arbeiteten in der Praxis zumeist ohnehin nur bis zum 65. Lebensjahr. Freiberufliche Arzte kénnten mittlerweile
ohne Altersbeschrinkung titig sein. Aus Sicht der Fraktion der AfD wire es — auch vor dem Hintergrund der
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zuriickgehenden Zahl an Notaren — sinnvoller gewesen, die Altersgrenze ganz abzuschaffen. Das komme auch in
ihrem EntschlieBungsantrag zu Ausdruck.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN begriifite die Neuregelung im Hinblick auf die Fristen fiir die Ent-
schadigung homosexueller Soldatinnen und Soldaten. Die begriiBenswerten Ergédnzungen des urspriinglichen Ge-
setzentwurfs bekréftigten das positive Votum in Rahmen der ersten Beratung. Allerdings kritisierte die Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN das Instrument des ,,Omnibus-Gesetzes*. Bereits in der vergangenen Wahlperiode
habe man sich fiir eine deutliche Eingrenzung ausgesprochen. ,,Omnibus-Gesetze* sollten auch in der Zukunft
nicht der Standard werden. Man tue gut daran, Gesetzgebungsverfahren so durchzufiihren, dass die einzelnen
Themen auch Gegenstand von Anhdrungen werden kénnten.

Die Fraktion Die Linke schloss sich den Ausfiihrungen der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN mit Blick auf
,,Omnibus-Gesetze* an. Die Stadt-Land-Dynamiken, die hinter der Bewerberproblematik stiinden, durchbreche
der vorliegende Gesetzentwurf nicht. Trotzdem seien die im Anderungsantrag vorgesehenen Anpassungen und
aufgenommenen Anregungen zu begriiflen.

Die Fraktion der CDU/CSU entgegnete — insbesondere auf die Einwénde der Fraktion der AfD —, dass bei den
Wiederholungsmdglichkeiten ein Gleichklang mit dem Steuerberater- und dem Wirtschaftspriiferexamen herge-
stellt werde. Hier konne — vor dem Hintergrund des psychischen Drucks — Last von den Kandidatinnen und Kan-
didaten genommen werden, selbst wenn es nur um wenige Fille gehe. Mit Blick auf die Altersgrenze bestiinden
unterschiedliche Vorstellungen: Die Koalition wolle einen Ausgleich zwischen den Generationen sicherstellen:
Es gehe nicht um die Frage der Leistungsfihigkeit #lterer Anwaltsnotare, die im Ubrigen weiter als Anwilte
praktizieren konnten. Es gehe auch darum, fiir eine gesunde Altersstruktur zu sorgen und gerade attraktive An-
waltsnotariate — etwa in Grofstddten — fiir eine Nachfolge zu 6ffnen. Dariiber hinaus gab die Fraktion der
CDU/CSU fiir die Koalitionsfraktionen folgende Erklarung ab:

,,Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD haben sich ferner mit der Frage befasst, ob und inwieweit der Gesetz-
entwurf geeignet ist, den im Bereich des Anwaltsnotariats seit Jahren zu verzeichnenden Riickgang der Bewer-
berzahlen nachhaltig zu adressieren. Anlass dafiir war unter anderem die Stellungnahme des Verbandes Deutscher
Anwaltsnotare, die den Bewerbermangel nicht nur auf berufsrechtliche Zugangshindernisse zuriickfiihrt, sondern
in gewichtigem MaBe auch auf strukturelle wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Hierzu gehdrten etwa schwie-
rige Startverhéltnisse fiir neu bestellte Notarinnen und Notare ohne gewachsene notariatsgepriagte Kanzleistruk-
turen (die zum Beispiel die Kapitalintensitdt und die technischen Voraussetzungen beim Aufbau einer Geschéfts-
stelle sowie einen fehlenden fachlichen Austausch in der Anfangsphase betrdfen) sowie insgesamt knappe nota-
rielle Fachkrifte, steigende Personal- und Betriebskosten sowie die kritische wirtschaftliche Tragfahigkeit klei-
nerer Notariate im ldandlichen Raum. Die Bundesregierung hat dazu dargelegt, dass diese strukturellen Ursachen
einer unmittelbaren berufsrechtlichen Regelung kaum zugénglich seien und der Gesetzentwurf mit der Verkiir-
zung der Wartezeiten, der Flexibilisierung der Fortbildungspflicht und der ganzheitlichen Erleichterung des Be-
rufszugangs fiir Bewerberinnen und Bewerber die im Rahmen des Berufsrechts moglichen Regelungsbereiche
adressiere. Die Bundesregierung hat jedoch erklirt, die Entwicklung der Bewerberlage im Anwaltsnotariat nach
Inkrafttreten des Gesetzes weiter intensiv zu beobachten und die Wirksamkeit der ergriffenen Malnahmen zu
priifen.

B. Besonderer Teil

Im Folgenden werden nur die vom Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz gegeniiber der urspriinglichen
Fassung des Gesetzentwurfs empfohlenen Anderungen erldutert. Soweit der Ausschuss die unverdnderte An-
nahme des Gesetzentwurfs empfiehlt, wird auf die jeweilige Begriindung in Drucksache 21/5441 verwiesen.

I. Allgemeines, Erfiillungsaufwand

In Artikel 1 sollen lediglich zwei kleinere Anpassungen in den §§ 5b und 48c BNotO-E vorgenommen werden.
Sodann sollen in den Gesetzentwurf in den neuen Artikeln 3 bis 6 verschiedene eilbediirftige Regelungen aufge-
nommen werden. Infolgedessen wird die Inkrafttretensregelung vom bisherigen Artikel 3 in den neuen Artikel 7
verschoben.

Zum Erfiillungsaufwand
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Anderung aufgrund der Einfiigung des neuen Artikels 3
Fiir Biirgerinnen und Biirger dndert sich der Erfiillungsaufwand nicht.

Fiir die Wirtschaft erhoht sich der jéhrliche Erfiillungsaufwand allenfalls geringfiigig. Davon entfallt eine gering-
fiigige, nicht ndher zu beziffernde Erhohung auch auf Biirokratiekosten aus Informationspflichten. Der laufende
Erfillungsaufwand fiir die Wirtschaft wird als geringfiigig eingeschitzt.

Fiir die Verwaltung erhdht sich der jahrliche Erfiillungsaufwand fiir den Bund um rund 337 500 Euro. Dieser
Erfiillungsaufwand ergibt sich aus den erforderlichen Personalausgaben bei der Durchfiihrung der gesetzlichen
Vollzugsaufgaben. Es fillt ein einmaliger Erfiillungsaufwand in Hohe von rund 255 000 Euro beim Bund an.
Dieser Erfiillungsaufwand setzt sich aus Sachausgaben zusammen, die fiir Digitalisierungsaufgaben vorgesehen
sind. Sowohl der jahrliche als auch der einmalige Erfiillungsaufwand sind vollstédndig europarechtlich bedingt.

Etwaige zusitzliche Haushaltsausgaben im Bereich des Bundes sind finanziell und (plan-)stellenméBig im Ein-
zelplan 16 auszugleichen.

Anderung aufgrund der Einfiigung der neuen Artikel 4 bis 6

Die Regelungen wurden aus dem Gesetzentwurf auf Drucksache 21/4782 {ibernommen. Hinsichtlich des Erfiil-
lungsaufwands wird auf die dortige Darstellung verwiesen.

II. Im Einzelnen:
Zu Nummer 1 (Anderung des Titels)

In den Gesetzentwurf sollen mit den neuen Artikeln 3 bis 6 drei zusitzliche Regelungsgegenstinde aufgenommen
werden, die bislang eigenstindig gefiihrt wurden oder Gegenstand anderer Vorhaben waren. Da sich aus dem
Titel eines Gesetzes dessen wesentlicher Inhalt ergeben sollte, ist der Titel um die neu hinzugekommenen Rege-
lungsgegenstiande zu ergénzen.

Zu Nummer 2 (Anderung des Artikels 1)
Zu Buchstabe a (Anderung der Nummer 4 (§ 5b der BNotO in der Entwurfsfassung — BNotO-E))
Zu Doppelbuchstabe aa

Der in § 5b Absatz 1 BNotO-E neu eingefiigte Satz 2 schafft zur Vermeidung unnétigen Aufwands fiir angehende
Anwaltsnotarinnen und -notare eine Ausnahmeregelung von der Fortbildungspflicht des Satzes 1 Nummer 4 fiir
den Fall, dass zwischen dem Bestehen der notariellen Fachpriifung und dem Ablauf der Bewerbungsfrist mehr als
fiinf volle Kalenderjahre vergangen sind. In diesem Fall ist es abweichend von Satz 1 Nummer 4 ausreichend,
wenn die Bewerberin oder der Bewerber in den letzten fiinf Jahren vor dem Ablauf der Bewerbungsfrist insgesamt
75 Zeitstunden notarspezifischer Fortbildungsveranstaltungen nachweist.

Die Regelung tragt dem Umstand Rechnung, dass insbesondere durch die Abschaffung der bisherigen dreijahrigen
Wartezeit vor der notariellen Fachpriifung nach § 7a Absatz 1 der BnotO kiinftig ein erheblicher zeitlicher Ab-
stand zwischen dem Bestehen der Fachpriifung und der tatsédchlichen Bewerbung entstehen kann. Bewerberinnen
und Bewerber, die die Fachpriifung friih ablegen und anschlieBend — etwa wegen Familienplanung, einer Tatigkeit
in der Justiz, als Syndikusrechtsanwiltin oder -anwalt oder aufgrund sonstiger beruflicher Wege — voriibergehend
von dem Berufswunsch Notarin oder Notar Abstand nehmen, wiirden bei starrem Festhalten an der jahrlichen
Fortbildungspflicht nach Satz 1 Nummer 4 mit einem Fortbildungsaufwand belastet, der in keinem sachgerechten
Verhéltnis zu dem Qualifikationszweck der Vorschrift steht. Die Anforderung von 75 Stunden innerhalb der letz-
ten fiinf Jahre vor Bewerbung stellt sicher, dass die notarspezifische Qualifikation der Bewerberin oder des Be-
werbers zum malBgeblichen Zeitpunkt der Bewerbung aktuell und praxistauglich ist; auf die Verteilung dieser
Stunden iiber die einzelnen Jahre kommt es dabei nicht an. Der Zweck der Fortbildungspflicht — die Sicherung
der fachlichen Qualifikation — wird durch diesen alternativen Nachweis gleichermafien erfillt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Anderungen sind redaktioneller Natur. Da § 5b Absatz 1 BNotO-E nunmehr aus Satz 1 und dem neu einge-
fiigten Satz 2 besteht, werden die Verweise in den Absitzen 3 bis 5 des § 5b BNotO-E auf den dortigen Absatz 1
um den Zusatz ,,Satz 1 ergdnzt. Inhaltliche Anderungen sind damit nicht verbunden.
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Zu Buchstabe b (Anderung der Nummer 10 (§ 48c BNotO-E))

Die Entscheidungsfrist nach § 48c Absatz 3 Satz 1 BNotO-E wird von drei auf sechs Monate vor dem Erreichen
der Altersgrenze beziehungsweise vor dem Ablauf der ersten verldngerten Amtszeit verlingert. Entsprechend
wird die Ubergangsfrist des dortigen Satzes 2 fiir den Fall einer verspiteten Entscheidung von drei auf sechs
Monate verléngert.

Die Verldngerung dient der Verbesserung der Planungssicherheit fiir die betroffenen Anwaltsnotarinnen und -
notare und deren Mitarbeitende. Das berechtigte Interesse der Anwaltsnotarinnen und -notare, mdglichst frithzei-
tig Klarheit dariiber zu erlangen, ob sie ihre Tétigkeit {iber die grundsitzliche Altersgrenze von 70 Jahren hinaus
fortsetzen kénnen, wird durch eine Entscheidungsfrist und Ubergangsfrist von drei Monaten in der Praxis nicht
hinreichend beriicksichtigt. Insbesondere mit Blick auf die Beschéftigungsverhiltnisse der Mitarbeitenden, lau-
fende Mietvertrage und die gegebenenfalls noch laufenden notariellen Leistungen erscheint ein Vorlauf von sechs
Monaten erforderlich, um eine rechtzeitige und geordnete Abwicklung oder Fortfithrung der Kanzlei sicherzu-
stellen.

Zu Nummer 3 (Einfiigung der neuen Artikel 3 bis 6 und Verschiebung des bisherigen Artikels 3)

Die Anderungen zu Nummer 3 wurden aufgenommen, um bei verschiedenen dringlich gebotenen Regelungsbe-
darfen ein fristgerechtes Inkrafttreten zu ermoglichen.

Einfiigung des neuen Artikels 3
Im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) wird der neue § 37n eingefiigt.

In Absatz 1 der Vorschrift wird dem Umweltbundesamt die Befugnis erteilt, eine Zahlungsverpflichtung im Falle
von Konformitéitsdefiziten in Bezug auf die Treibhausgasintensitdt und gegebenenfalls auf das Renewable Fuels
of Non-Biological Origin (RFNBO)-Teilziel festzusetzen. Die Hohe der Zahlungspflicht ergibt sich dabei direkt
aus den Vorgaben des Anhangs IV Teil B der Verordnung (EU) 2023/1805 des Européischen Parlaments und des
Rates vom 13. September 2023 iiber die Nutzung erneuerbarer und kohlenstoffarmer Kraftstoffe im Seeverkehr
und zur Anderung der Richtlinie 2009/16/EG (ABI. L 234 vom 22.9.2023, S. 48).

Die Festsetzung von Zahlungen nach Absatz 1 ist dem Umweltbundesamt auch fiir Fille mdglich, in denen ein
Konformitétsdefizit in Bezug auf die Treibhausgasintensitit nach der Verordnung (EU) 2023/1805 aus dem Jahr
2025 vorliegt und dieses Konformitétsdefizit nicht bis zum 30. April 2026 durch das betroffene Schifffahrtsun-
ternehmen durch die ihm erdffneten Ausgleichsmdglichkeiten nach den Artikeln 20 (Ubertragung von Konformi-
tatsiiberschiissen) oder 21 (Zusammenlegung der Konformitét in einem Pool) der Verordnung (EU) 2023/1805
behoben wurde. Bei erfolgter Zahlung stellt das Umweltbundesamt sodann nach Artikel 22 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2023/1805 einen FuelEU-Konformititsnachweis aus.

Absatz 2 regelt den Ausschluss der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die
Festsetzung der Zahlungspflicht nach Absatz 1 sowie gegen eine Entscheidung des Umweltbundesamtes, die auf
einen Antrag auf Uberpriifung nach Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2023/1805 hin erfolgt. Dadurch
wird sichergestellt, dass die Festsetzung der Zahlungspflichten sowie die genannten Entscheidungen auf Basis
des Artikels 26 der Verordnung (EU) 2023/1805 des Umweltbundesamts nicht zeitlich hinausgezdgert werden
konnen.

Absatz 3 regelt fiir Streitigkeiten, fiir die nach dieser Vorschrift der Verwaltungsrechtsweg gegeben ist, dass das
Verwaltungsgericht am Sitz der Deutschen Emissionshandelsstelle im Umweltbundesamt fiir Klagen gegen Hand-
lungen oder Unterlassungen des Umweltbundesamtes ortlich zusténdig ist.

Absatz 4 regelt, dass die Einnahmen aus den Zahlungen nach Absatz 1 in den Bundeshaushalt flieBen.

Absatz 5 regelt weitere Zustdndigkeiten des Umweltbundesamtes fiir die Durchfilhrung der Verord-
nung (EU) 2023/1805 in Bezug auf die Erhebung von Zahlungspflichten sowie die Ausstellung von Konformi-
titsnachweisen.

Einfiigung der neuen Artikel 4 bis 6

Die Regelungen wurden aus den bisherigen Artikeln 6 bis 8 des Gesetzentwurfs auf Drucksache 21/4782 iiber-
nommen. Hinsichtlich der inhaltlichen Begriindung wird auf die dortige Begriindung verwiesen.
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Verschiebung und Anderung des bisherigen Artikels 3 in Artikel 7

Absatz 1 entspricht der Inkrafttretensregelung im bisherigen Artikel 3; die Artikel 1 und 2 treten danach unver-
andert zum 1. Juli 2026 in Kraft.

Die Absitze 2 bis 4 sind infolge der Aufnahme der zusétzlichen Regelungsgegenstinde in das Gesetz erforderlich
geworden.

Soweit Absatz 2 das Inkrafttreten des Artikels 3 am Tag nach der Verkiindung vorsieht, trigt dies dem bestehen-
den Dringlichkeitserfordernis Rechnung.

Die Regelungen des Absatzes 2 hinsichtlich der Artikel 4 und 5 sowie die Regelungen der Absétze 3 und 4 wurden
aus dem Gesetzentwurf auf Drucksache 21/4782 iibernommen; hinsichtlich ihrer inhaltlichen Begriindung wird
auf die dortige Begriindung verwiesen.

Berlin, den 20. Mai 2026

Johannes Wiegelmann Thomas Fetsch Mahmut Ozdemir (Duisburg)
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter
Dr. Till Steffen Aaron Valent

Berichterstatter Berichterstatter



	a) Nummer 4 wird wie folgt geändert:
	b) In Nummer 10 wird § 48c Absatz 3 durch den folgenden Absatz 3 ersetzt:



